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RS UVS Kärnten 1995/11/07 KUVS-
1277/3/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.1995

Rechtssatz

Wird an den Zulassungsbesitzer gemäß § 5 Abs 2 Parkgebühren- und Ausgleichsabgabengesetz die Anfrage gerichtet,

von wem das Kraftfahrzeug zum fraglichen Zeitpunkt benützt worden sei und teilt die Beschuldigte und

Berufungswerberin, an die die Anfrage nicht gerichtet war, mit, ..."daß sie zum fraglichen Zeitpunkt die Lenkerin des

Kraftfahrzeuges gewesen sei" und bezeichnet sich damit selbst in einem bis dahin noch gar nicht erö:neten

Verwaltungsstrafverfahren als Beschuldigte, so hat sie sich in die Sache des Verwaltungsstrafverfahrens eingelassen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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